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Vorwort zum Liquiditätsbericht 31.12.2019 

Gemäß Ziff. II.4 b des Finanzplanungserlasses 2020 vom 07./29.11.2019 haben alle 

Kommunen ab dem Haushaltsjahr 2020 der Aufsichtsbehörde bis zum 31.01.2020 folgende 

Berichte über die Liquiditätskredite und den Stand der Liquidität vorzulegen: 

 Bericht über den Stand der Liquiditätskredite zum 31.12. des Vorjahres und deren 

Verwendung mit Begründung. Insbesondere ist darzulegen, aus welchen Gründen die 

Liquiditätskredite bis zum 31.12. des Vorjahres nicht zurückgeführt werden konnten. 

Hierbei ist auch eine vorläufige Finanzrechnung vorzulegen. 

 Bericht über den Stand der Liquidität zum 31.12. des Vorjahres. Dabei ist anzugeben: 

- Bestand der Liquiditätsreserve, 

- gebundene Liquidität (z. B. übertragene Haushaltsermächtigungen/Rückstellungen), 

- verbleibende Liquidität. 

Hierfür ist der vom Regierungspräsidium Darmstadt im Interesse einer einheitlichen 

Gestaltung und besseren Vergleichbarkeit entworfene Liquiditätsbericht zu 

verwenden. Besondere Bedeutung erhält der Liquiditätsbericht und der damit 

verbundene Nachweis freier Liquidität bei der Erteilung des Einvernehmens der 

oberen Aufsichtsbehörde im Falle eines nicht ausgeglichenen Finanzhaushaltes.   

 Die Berichte sind der Vertretungskörperschaft zur Kenntnis zu geben. 
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Liquiditätsstand gemäß Muster des RP Darmstadt 

  

Kommune Neu-Anspach 
 

  

Haushaltsjahr 2019/2020 
 

     

     

   

Werte in € ggf. Bemerkungen 

I. Kontostand zum 31.12. des Vorjahres 2.805.324,06   

  Berücksichtigung von Auszahlungsverzögerungen1     

II. Bereinigter Kontostand zum 31.12. des Vorjahres 2.805.324,06   

III. abzüglich zweckgebundener Liquiditätsbedarfe 1.316.072,42   

  1. für die Inanspruchnahme von Rückstellungen  949.730,00   

  
1.a. zukünftige Belastungen aus dem FAG 949.730,00 

Kreis-/Schulumlage 
15.12.19 war noch offen 

  1.b. Pension- und Beihilfen     

  1.c. unterlassene Instandhaltungen     

  1.d. sonstiges     

  2. für Sondertilgungen 0,00   

  2.a. Hessenkasse (bei Bewilligung)     

  2.b. Kreditablösung     

  2.c. sonstiges     

  
3. 

zur Finanzierung von übertragenen 
Haushaltsresten 0,00   

  3a. konsumtiv     

  3b. investiv2     

  4. zur Finanzierung von Sonderposten3 366.342,42   

  5. sonstige Zweckbindungen4      

IV. Zwischensumme: gebundene Liquidität 1.316.072,42   

V. Zwischensumme: verfügbare Liquidität (+) / 
Liquiditätslücke (-) 1.489.251,64   

VI. 
mindestens Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 
HGO (bei politischer Willenserklärung auch höhere 
Liquiditätsreserve)5 622.946,99   

VII. ungebundene Liquidität 866.304,65   

     
nachrichtlich: 

  
Verwendung mit 

Begründung 

Stand der Liquiditätskredite zum 31.12. des Vorjahres 4.157.100,00   
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Am 31.12.2019 hatte die Stadt Neu-Anspach einen Kontostand (Barvermögen) von 2,8 Mio. €. 

Dies begründet sich dadurch, dass zum 31.12. eines Jahres, der Abschlag für das 4. Quartal der 

Einkommens- und Umsatzsteuer gutgeschrieben wird und keine Möglichkeit mehr besteht, 

damit den Liquiditätskredit abzulösen. Dies erfolgt dann immer erst zum 02.01. des 

Folgejahres. 

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass das Barvermögen zum 31.12.2019 zum großen Teil 

gebunden ist. Aufgrund der Liquiditätsengpässe im Dezember, wurde die zum 15.12.2019 

fällige Kreis- und Schulumlage noch nicht gezahlt und am 02.01.2020 nachgeholt. Zudem sind 

366.342,42 € für Rückzahlungen gem. KAG gebunden, da Gebührenüberschüsse dem 

Gebührenzahler zustehen. 

Gemäß HGO sind 2% der durchschnittlichen ordentlichen Auszahlungen ohnehin als 

Liquiditätsreserve vorzuhalten und gelten gemäß dem Muster des RP Darmstadt als 

gebunden.  

Folglich bleiben nur 866.304,65 € ungebundene Liquidität übrig, die dem 

Liquiditätskreditstand gegenüber zu stellen sind. 

Dieser beträgt 4.157.100 € zum 31.12.2019. Setzt man die ungebundene Liquidität dagegen, 

hat die Stadt Neu-Anspach unterm Strich einen bereinigten Liquiditätskreditstand von 

3.290.795 €. 

 

Begründung, warum die Liquiditätskredite nicht zurückgeführt werden konnten 

Am 17.09.2018 wurden der Stadt Neu-Anspach insgesamt 11,2 Mio. € Liquiditätskredite von 

12,5 Mio. der WiBank durch die Hessenkasse abgelöst. Leider war der damalige Stand höher, 

sodass nach Ablösung der Hessenkasse immer noch 2,23 Mio. € übrig blieben. 

Somit startete Neu-Anspach entgegen des Plans der Hessenkasse nicht bei „null“ sondern 

mit einer Bürde von 2,23 Mio. € neu. Diese Lage verschlechterte sich aufgrund der schlechten 

Haushaltslage noch zum Jahresende auf 3,32 Mio. €. 
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Der Nachtragshaushaltsplan 2019 sah zwar eine Verbesserung des Zahlungsmittelbestandes 

und damit eine Verringerung des Liquiditätskreditstands vor, durch einen einschneidenden 

Sondereffekt konnte dieses Ziel aber nicht erreicht werden. 

Am 05.11.2019 erging ein Bescheid zur Rückzahlung der Gewerbesteuer eines ortsansässiges 

Unternehmens rückwirkend seit 2012 in Höhe von 1.802.146 € inkl. Zinsen. Dies ließ den 

Liquiditätskredit wieder in die Höhe schnellen. 

Ohne Berücksichtigung des Einmaleffekts aus der Gewerbesteuerrückzahlung hätte sich ein 

bereinigter Liquiditätskreditstand von 1.488.649 € zum 31.12.2019 ergeben, der bereits um 

rund 0,74 Mio. € gegenüber dem Jahresbeginn reduziert gewesen wäre. Alleine diese beiden 

Effekte erklären die Verwendung des Liquiditätskredits zum 31.12.2019. 

 

Ausblick und mittelfristige Finanzplanung 

Der Liquiditätskredit ist nur durch Überschüsse im Haushalt der Stadt Neu-Anspach zurück zu 

führen.  

Der Haushaltsplan 2020 sieht in der Finanzplanung unter Berücksichtigung der Tilgung für die 

Hessenkasse einen Überschuss von knapp 300.000 € vor. Damit würde der Liquiditätskredite 

nachweisbar sinken.  

Auch im Haushaltssicherungskonzept 2020 wurde ein klar definiertes, monetäres Ziel mit 

Abbaupfad festgelegt – jedes Jahr einen Finanzmittelüberschuss von 400.000 € zu erzielen. 

Damit würde der Liquiditätskredit gemäß Finanzplan bis zum Jahre 2032 abgebaut sein. 

Dies ist in der Mittelfristigen Finanzrechnung zum Haushaltsplan 2020 auch so ersichtlich 

(siehe Anlage). 
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